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64 Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Ratingen 
 
4. Nachtrag zur Satzung der Stadt Ratingen über die Erhebung von Elternbeiträ-
gen für die Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder und in Kindertagespflege 
im Stadtgebiet Ratingen (KitaBeitrSR) 
 

vom 20.12.2018 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. S. 666 / SGV. NRW. 
2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Januar 2018  (GV. NRW. S. 90), des § 6 
des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Ok-
tober 1969 (GV. NRW. S. 712 / SGV. NRW. 610), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
23. Januar  2018 (GV. NRW. S. 90), des § 90 Sozialgesetzbuch, Achtes Buch (SGB 
VIII), in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 2022), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Oktober 2017 (BGBl. I S. 3618), des Kinder- und 
Jugendhilfegesetz (KJHG) vom 26. Juni 1990 (BGBl. I S. 1163), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 15. Dezember 1995 (BGBl I S. 1775) und des § 23 des Gesetzes zur frü-
hen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) vom 30. Okto-
ber 2007 (GV. NRW. S. 462 / SGV. NRW. 216), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. 
November 2017 (GV. NRW. S. 834), hat der Rat der Stadt Ratingen in seiner Sitzung 
vom 18.12.2018 den folgenden 4. Nachtrag zur Satzung der Stadt Ratingen über die 
Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder und in 
Kindertagespflege im Stadtgebiet Ratingen (KitaBeitrSR ORS 534) beschlossen. 
 
 

I. 
 

Die Satzung der Stadt Ratingen über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreu-
ung in Tageseinrichtungen für Kinder und in Kindertagespflege im Stadtgebiet 
Ratingen (KitaBeitrSR) wird wie folgt geändert : 
 
 
1. Nach § 5 Abs. 3 wird ein neuer Absatz 4 mit folgendem Wortlaut eingefügt: 
 
Beginnend mit dem Kindergartenjahr 2018/2019, d.h. erstmalig ab 01.01.2019, ist für 
Ratinger Kinder die Inanspruchnahme von Angeboten im Sinne des § 1 Abs. 1 dieser 
Satzung im vorletzten Kindergartenjahr vor der Einschulung, für die letzten 7 Monate 
beitragsfrei. Diese Beitragsfreistellung gilt nicht für Geschwisterkinder im Sinne von § 7 
Abs. 2 dieser Satzung. 
Sofern nach Beginn des vorletzten Kindergartenjahres vor der Einschulung ein höherer 
Betreuungsbedarf für das nach Satz 1 dieser Regelung freizustellende Kind geltend 
gemacht wird, wird dieser nur dann beitragsfrei gestellt, wenn hierzu die Zustimmung 
des Amtes für Kinder, Jugend und Familie eingeholt worden ist. Ohne diese Zustim-
mung entfällt der Anspruch auf Beitragsfreistellung nach Satz 1. 
 
 
2. Der bisherige Absatz 4 wird zu Abs. 5 

 
 

3. Die nachfolgenden Absätze 5 bis 7 erhöhen sich jeweils um die Zahl 1 
 

II. 
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1. Die Anlagen: Elternbeitragstabellen erhalten für den Zeitraum 01.08.2019 bis 
31.07.2020 folgende neue Fassung: 

 
Elternbeitragstabelle für Ratinger Kinder  
 
    Alle Gruppenformen 
   Ratinger Kinder ab 3 Jahre Ratinger Kinder unter 3 Jahre 

Jahreseinkommen bis 25 bis 35 bis 45 bis 25 bis 35 bis 45 
    Stunden wöchentliche Betreuung Stunden wöchentliche Betreuung 

  EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 
bis 30.000 0 0 0 0 0 0 
bis 35.000 16 26 44 73 124 143 
bis 40.000 29 41 70 94 161 187 
bis 45.000 41 58 98 116 198 232 
bis 50.000 52 75 126 138 236 275 
bis 55.000 64 91 153 160 273 319 
bis 60.000 75 108 179 181 311 364 
bis 65.000 86 125 207 203 349 407 
bis 70.000 98 141 235 225 386 450 
bis 80.000 110 158 261 245 423 493 
bis 90.000 122 174 288 255 442 515 
bis 100.000 133 191 316 266 460 537 
bis 110.000 144 207 344 276 479 558 
über 110.000 156 224 372 286 497 580 
 
Elternbeitragstabelle für gemeindefremde Kinder  
(Lebensmittelpunkt und/oder Hauptwohnsitz nicht in Ratingen)  
  Alle Gruppenformen 

  

  gemeindefremde Kinder  gemeindefremde Kinder   
ab 3 Jahre unter 3 Jahre  

Jahreseinkommen bis 25 bis 35 bis 45 bis 25 bis 35 bis 45  
  Stunden wöchentliche Betreuung Stunden wöchentliche Betreuung  

               EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR  
bis 20.000 0 0 0 0 0 0  bis 25.000 7 10 18 49 84 100  bis 30.000 23 31 49 72 123 143  bis 35.000 38 51 80 94 161 187  bis 40.000 54 71 112 115 198 232  bis 45.000 69 92 143 138 236 275  bis 50.000 84 112 174 160 273 319  bis 55.000 100 133 205 180 311 364  bis 60.000 115 155 237 203 349 407  bis 65.000 131 175 268 225 386 450  bis 70.000 146 195 299 245 423 493  bis 80.000 162 215 330 266 460 537  bis 90.000 177 237 362 286 497 580  bis 100.000 193 259 393 307 535 623  bis 110.000 208 280 425 328 572 666  über 110.000 224 302 457 348 609 710   

Tabellen über die pauschalierte Kostenbeteiligung für die Inanspruchnahme von Kin-   
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dertagespflege für Kinder mit Lebensmittelpunkt und Hauptwohnsitz in Ratingen 

          Kinder ab 3 Jahre 

Jahreseinkommen 
bis 10 bis 15 bis 20 bis 25 bis 30 bis 35 bis 40 bis 45 

Stunden wöchentliche Betreuung 

  EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 
bis 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 
bis 35.000 6 10 13 16 21 26 35 44 
bis 40.000 11 16 23 29 35 41 56 70 
bis 45.000 15 24 32 41 50 58 78 98 
bis 50.000 20 31 41 52 64 75 101 126 
bis 55.000 25 38 50 64 78 91 122 153 
bis 60.000 30 45 60 75 92 108 144 179 
bis 65.000 34 52 69 86 106 125 166 207 
bis 70.000 39 59 78 98 120 141 188 235 
bis 80.000 44 66 88 110 134 158 210 261 
bis  90.000 48 73 97 122 148 174 231 288 
bis 100.000 53 80 105 133 162 191 254 316 
bis  110.000 57 88 114 144 176 207 276 344 

über  110.000 61 95 124 156 190 224 298 372 
 
Kinder unter 3 Jahre 

Jahreseinkommen 
bis 10 bis 15 bis 20 bis 25 bis 30 bis 35 bis 40 bis 45 

Stunden wöchentliche Betreuung 

  EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 
bis 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 
bis 35.000 30 43 58 73 99 124 134 143 
bis 40.000 37 57 75 94 128 161 174 187 
bis 45.000 46 69 93 116 157 198 215 232 
bis 50.000 55 82 111 138 187 236 256 275 
bis 55.000 64 96 128 160 217 273 296 319 
bis 60.000 73 109 144 181 246 311 338 364 
bis 65.000 81 123 163 203 276 349 378 407 
bis 70.000 91 134 179 225 306 386 418 450 
bis 80.000 100 145 196 245 334 423 458 493 
bis 90.000 104 150 204 255 349 442 479 515 
bis 100.000 109 157 212 266 363 460 499 537 
bis 110.000 113 162 220 276 378 479 519 558 

über 110.000 118 168 229 286 392 497 539 580 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Die Anlagen: Elternbeitragstabellen erhalten ab dem 01.08.2020 folgende neue 

Fassung: 
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Elternbeitragstabelle für Ratinger Kinder 
 

    Alle Gruppenformen 
   Ratinger Kinder ab 3 Jahre Ratinger Kinder unter 3 Jahre 
Jahreseinkommen bis 25 bis 35 bis 45 bis 25 bis 35 bis 45 
    Stunden wöchentliche Betreuung Stunden wöchentliche Betreuung 

  EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 
bis 30.000 0 0 0 0 0 0 
bis 35.000 17 26 45 75 126 146 
bis 40.000 29 42 71 96 164 191 
bis 45.000 42 59 100 118 202 236 
bis 50.000 53 77 128 141 241 281 
bis 55.000 65 93 157 163 278 326 
bis 60.000 77 110 183 184 317 371 
bis 65.000 88 127 211 207 356 415 
bis 70.000 100 144 240 229 394 459 
bis 80.000 112 161 266 250 432 503 
bis 90.000 124 178 294 261 451 525 
bis 100.000 136 194 323 271 470 547 
bis 110.000 147 211 351 282 489 569 
über 110.000 159 228 379 292 507 591 

 
Elternbeitragstabelle für gemeindefremde Kinder  
(Lebensmittelpunkt und/oder Hauptwohnsitz nicht in Ratingen) 
  Alle Gruppenformen 

  
  gemeindefremde Kinder  gemeindefremde Kinder   ab 3 Jahre unter 3 Jahre  Jahreseinkommen bis 25 bis 35 bis 45 bis 25 bis 35 bis 45    Stunden wöchentliche Betreuung Stunden wöchentliche Betreuung                 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR  bis 20.000 0 0 0 0 0 0  bis 25.000 7 11 18 51 87 102  bis 30.000 23 32 50 74 126 146  bis 35.000 39 52 82 96 164 191  bis 40.000 55 72 115 118 202 236  bis 45.000 70 94 146 141 241 281  bis 50.000 86 115 178 163 278 326  bis 55.000 102 136 209 184 317 371  bis 60.000 118 158 242 207 356 415  bis 65.000 133 178 273 229 394 459  bis 70.000 149 199 305 250 432 503  bis 80.000 165 220 336 271 470 547  bis 90.000 181 242 369 292 507 591  bis 100.000 196 264 401 313 545 636  bis 110.000 212 286 434 334 583 680  

über 110.000 228 308 466 355 621 724  
 
 
 
Tabellen über die pauschalierte Kostenbeteiligung für die Inanspruchnahme von Kin-
dertagespflege für Kinder mit Lebensmittelpunkt und Hauptwohnsitz in Ratingen   
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Kinder ab 3 Jahre 

Jahreseinkommen 
bis 10 bis 15 bis 20 bis 25 bis 30 bis 35 bis 40 bis 45 

Stunden wöchentliche Betreuung 

  EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 
bis 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 
bis 35.000 6 11 14 17 22 26 36 45 
bis 40.000 12 17 23 29 36 42 57 71 
bis 45.000 16 24 33 42 51 59 80 100 
bis 50.000 20 32 42 53 65 77 103 128 
bis 55.000 25 39 51 65 79 93 125 157 
bis 60.000 30 46 61 77 94 110 147 183 
bis 65.000 35 53 70 88 108 127 169 211 
bis 70.000 40 60 80 100 122 144 192 240 
bis 80.000 45 67 89 112 137 161 214 266 
bis  90.000 49 75 99 124 151 178 236 294 
bis 100.000 54 82 107 136 165 194 259 323 
bis  110.000 58 89 117 147 179 211 281 351 

über  110.000 62 97 126 159 194 228 304 379 
 
Kinder unter 3 Jahre 

Jahreseinkommen 
bis 10 bis 15 bis 20 bis 25 bis 30 bis 35 bis 40 bis 45 

Stunden wöchentliche Betreuung 

  EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 
bis 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 
bis 35.000 30 44 59 75 101 126 136 146 
bis 40.000 38 58 77 96 130 164 178 191 
bis 45.000 47 70 95 118 160 202 219 236 
bis 50.000 56 84 113 141 191 241 261 281 
bis 55.000 65 98 130 163 221 278 302 326 
bis 60.000 75 111 147 184 251 317 344 371 
bis 65.000 83 125 166 207 282 356 386 415 
bis 70.000 92 137 183 229 312 394 427 459 
bis 80.000 102 148 200 250 341 432 468 503 
bis 90.000 106 153 208 261 356 451 488 525 
bis 100.000 111 160 216 271 371 470 509 547 
bis 110.000 116 165 225 282 386 489 529 569 

über 110.000 121 171 233 292 400 507 549 591 
 

III. 
 

Dieser 4. Nachtrag zur Satzung der Stadt Ratingen über die Erhebung von Elternbeiträ-
gen für die Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder und in Kindertagespflege im 
Stadtgebiet Ratingen tritt am 01.01.2019 in Kraft. 
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BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG 
        
 
Der vom Rat der Stadt Ratingen in seiner Sitzung am 18.12.2018 beschlossene 4. 
Nachtrag zur Satzung der Stadt Ratingen über die Erhebung von Elternbeiträgen für die 
Betreuung. in Tageseinrichtungen für Kinder und in Kindertagespflege im Stadtgebiet 
Ratingen (ORS 534)  wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung NRW beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung (Öffentliche Bekanntmachung) nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn, 

1. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes   
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

2. diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
3. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
4. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Ratingen vorher      

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
ORS-Nr. 534 
 
Ratingen, den  20.12.2018 
 
 
 
Klaus Pesch 
Bürgermeister 
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65 Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Ratingen 
 
9.  Änderung  der  Satzung der Stadt Ratingen über die Gebührensätze für die 
Straßenreinigung, Kanalbenutzung und Abfallentsorgung 
 

vom 20.12.2018 
 
 
Aufgrund 
 
- des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666 / SGV. NRW. 2023), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90), 
 

 

- der §§ 2, 4, 6 und 7 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV. NW. S. 712 / SGV. NRW. 610), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90), 
 

 

- der §§ 64, 65 und 66 des Landeswassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juni 1995 (GV. NW. S. 926 / SGV. 
NRW. 77), neu gefasst durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 
559), 
 

 

- des § 3 der Satzung der Stadt Ratingen über die Gebühren für die Inanspruchnah-
me der Entwässerungsanlage und die Erhebung der Abwasserabgabe (ORS 714) 
vom 14. November 2007, in der Fassung vom 20. November 2015 

 
 

 
hat der Rat der Stadt Ratingen in seiner Sitzung vom 27.11.2018 folgende 9. Änderung 
der Satzung der Stadt Ratingen über die Gebührensätze für die Straßenreinigung, Ka-
nalbenutzung und Abfallentsorgung beschlosen: 
 
 

I. 
 

§ 2 erhält folgende Fassung: 
 

§ 2 
 

Die Gebühren für die Inanspruchnahme der Entwässerungsanlage werden  
 
für die Beseitigung des Schmutzwassers  
 

pro 1 m³ Schmutzwasser (gem. § 2a EntwGSR - ORS.-Nr. 714 -) auf  1,90 € 
 
für die Beseitigung des Niederschlagswassers 
 

pro 1 m² Grundstücksfläche (gem. § 2b EntwGSR - ORS.-Nr. 714 -) auf 0,95 € 
 
für alle Benutzer festgesetzt. 
 
 

II. 
 
 

Diese 9. Änderung der Satzung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft. 
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BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG 
        
 
Die vom Rat der Stadt Ratingen in seiner Sitzung am 27.11.2018 beschlossene 9. Än-
derung der Satzung über die Gebührensätze für die Straßenreinigung, Kanalbenutzung 
und Abfallentsorgung der Stadt Ratingen (ORS-Nr. 702) wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
 

Es wird darauf hingewiesen (§ 7 Abs. 6 GO NRW), dass eine Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666 / SGV. NRW. 
2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom  23. Januar 2018  (GV. NRW. S. 90), gegen 
diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Verkündung (Öffentliche Bekannt-
machung) nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei-
geverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Ratingen vorher 
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
ORS-Nr. 702 
 
 
Ratingen, den 20.12.2018 
 
 
Klaus Pesch 
Bürgermeister 
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66 Öffentliche Bekanntmachung  der Stadt Ratingen 
 
10. Satzung zur  Änderung  der Satzung der Stadt Ratingen über die Gebühren-
sätze für die Straßenreinigung, Kanalbenutzung und Abfallentsorgung 
 

vom 20.12.20189 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666 / SGV. NRW. 2023), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90), der §§ 2, 4, 6 
und 7 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Ok-
tober 1969 (GV. NW. S. 712 / SGV. NRW. 610), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. 
Januar 2018 (GV. NRW. S. 90), des § 5 des Abfallgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 21. Juni 1988 (GV. NW. S. 250 / SGV. NRW. 74), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 7.April 2017 (GV. NRW. S. 442) und des § 4 der Satzung der Stadt Ratin-
gen über die Gebühren für die Inanspruchnahme der Abfallentsorgung (ORS 721), vom 
20.12.1988 (Amtsblatt der Stadt Ratingen Nr. 23/1988 vom 23. Dezember 1988), zuletzt 
geändert am 02. Oktober 2001 (Amtsblatt der Stadt Ratingen Nr. 23/2001 vom 15. Ok-
tober 2001), hat der Rat der Stadt Ratingen in seiner Sitzung am 18.12.2018 folgende 
10. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Ratingen über die Gebührensätze für 
die Straßenreinigung, Kanalbenutzung und Abfallentsorgung beschlossen: 
 
 

I. 
 

Die Satzung über die Gebührensätze für die Straßenreinigung, Kanalbenutzung und 
Abfallentsorgung vom 15. Dezember 2010 (Amtsblatt der Stadt Ratingen Nr. 30/2010 
vom 16. Dezember 2010)  zuletzt geändert am 21. Dezember 2016 (Amtsblatt der Stadt 
Ratingen Nr. 20/2016 vom 29. Dezember 2016) wird wie folgt geändert: 

 
 
 

§ 3 erhält folgende Fassung: 
 
 

§ 3 
 

(1) Die Gebühren für die Inanspruchnahme der Abfallentsorgung werden wie folgt fest-
gesetzt: 

 
1. für die Abfallbehälter Restmüll jährlich je 1 Liter wöchentliches Volumen 2,54 € 

 
2. für Restabfallsäcke mit einem Füllvermögen von 50 Litern je Sack 2,44 € 

 
3. für die Abfallbehälter Biomüll jährlich je 1 Liter wöchentliches Volumen 0,23 € 

 
4. für Laubsäcke mit einem Füllvermögen von 120 Litern je Sack 0,53 € 
  
(2) Das Recht des Einzelhändlers, Abfallsäcke mit einem Aufschlag bis zu 0,10 € zu 

verkaufen, bleibt hiervon unberührt. 
 

II. 
 
 

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft. 
 
 



27.12.2018          Amtsblatt der Stadt Ratingen Nr. 30 / 2018 Seite     226 
 

 
 

BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG 
        
Die vom Rat der Stadt Ratingen in seiner Sitzung am 18.12.2018 beschlossene 10. Än-
derung der Satzung über die Gebührensätze für die Straßenreinigung, Kanalbenutzung 
und Abfallentsorgung der Stadt Ratingen (ORS-Nr. 702) wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
 

Es wird darauf hingewiesen (§ 7 Abs. 6 GO NRW), dass eine Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666 / SGV. NRW. 
2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom  23. Januar 2018  (GV. NRW. S. 90), gegen 
diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Verkündung (Öffentliche Bekannt-
machung) nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei-
geverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Ratingen vorher 
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
 
ORS-Nr. 702 
 
 
Ratingen, den 20.12.2018 
 
 
 
 
 

  

 
 
 



27.12.2018          Amtsblatt der Stadt Ratingen Nr. 30 / 2018 Seite     227 
 

 
67 Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Ratingen 
 
4. Änderung der Satzung über die Struktur der Feuerwehr Ratingen (Feuer-

wehrStrukturSR ) 
 

vom 03.12.2018 
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§ 10 Führungsebenen der Feuerwehr Ratingen 234 
§ 11 Dienstbesprechungen 234 
§ 12 Aufwandsentschädigung an Führungskräfte 235 
§ 13 Ersatz von Verdienstausfall an beruflich selbständige Angehörige 
       der Feuerwehr 236 
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§ 15 Wehrversammlung 236 
§ 16 Ehrenzeichen der Feuerwehr Ratingen 236 
§ 17 Kreisfeuerwehrverband 237 
§ 18 Feuerwehr-Rente 237 
§ 19 Satzungsänderungen 237 

§ 1 Feuerwehr Ratingen 

    (1)  Die Stadt Ratingen richtet neben der Freiwilligen Feuerwehr eine Berufsfeuer-
wehr ein. Die ehrenamtlichen und hauptamtlichen Kräfte der Feuerwehr Ratingen bilden 
gemeinsam die Feuerwehr der Stadt Ratingen. Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuer-
wehr führen die gemeinsame Bezeichnung „Feuerwehr Ratingen“. 

Satzung Datum Fundstelle In Kraft 

getreten 

      vom 30.05.2008 Amtsblatt Ratingen 2008, S. 142 31.05.2008 
1.  Änderung v. 28.09.2009 Amtsblatt Ratingen 2009, S. 272 02.10.2009 
2.  Änderung v. 11.10.2013 Amtsblatt Ratingen 2013, S. 262 01.01.2013 
3.  Änderung v. 29.01.2015 Amtsblatt Ratingen 2015, S. 19 31.01.2015 
4.  Änderung v. 03.12.2018   
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    (2)  Die Feuerwehr Ratingen erfüllt die der Stadt Ratingen nach dem Gesetz über 
den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) obliegenden 
Aufgaben. 

    (3)  Die Stadt Ratingen fördert das Engagement des Personals der Berufsfeuerwehr 
in der Freiwilligen Feuerwehr.  

    (4)  Ausbildung, Ausstattung und Einsatz der Feuerwehr Ratingen obliegen dem/der 
Leiter /in der Berufsfeuerwehr der Stadt Ratingen. Er/Sie hat deren ordnungsgemäße 
Ausrüstung und Einsatzbereitschaft zu verantworten und die Pflege der Grundsätze des 
Feuerwehrwesens zu fördern.  

§ 2 Freiwillige Feuerwehr 

    (1)  Die Freiwillige Feuerwehr ist eine öffentliche Einrichtung der Stadt Ratingen und 
gliedert sich in die Einsatzabteilung, die Jugendfeuerwehr, die Ehrenabteilung und die 
Unterstützungsabteilung. Die Strukturierung kann auch der Anlage 1 entnommen wer-
den.  

    (2)  Die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr besteht aus den zur Sicherstel-
lung des Brandschutzes und der Hilfeleistung in den Ortsteilen 
- Mitte  
- Tiefenbroich 
- Lintorf 
- Breitscheid 
- Hösel 
- Eggerscheidt 
- Homberg 
- Schwarzbach 
unterhaltenen Ortsfeuerwehren sowie den Sondereinheiten. 

    (3)  Die personelle Stärke der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr muss den 
Anforderungen des Brandschutzbedarfsplans entsprechen. Ihre Mindeststärke ent-
spricht der doppelten Stärke der Einheiten nach Feuerwehrdienstvorschriften (FwDV) 
zuzüglich der zu besetzenden Sondereinheiten. 

    (4)  Die Freiwillige Feuerwehr Ratingen kann bei Bedarf in der Einsatzabteilung Son-
dereinheiten bilden, wie zum Beispiel „Führung“, „Information und Kommunikation 
(IuK)“, „Atomare, biologische und chemische Gefahren (ABC)“, „Zug medizinische Ret-
tung (ZMR)“.  

    (5)  Die Freiwillige Feuerwehr Ratingen kann mit Mitgliedern der Einsatzabteilung 
verantwortlich in Sondereinheiten des Kreises oder des Landes mitwirken, zum Beispiel 
„Messzug NRW“.  

    (6)  Die Feuerwehr Ratingen unterhält gemäß § 10 Abs. 1 der Verordnung über das 
Ehrenamt in den Freiwilligen Feuerwehren im Land Nordrhein-Westfalen (Landesver-
ordnung Freiwillige Feuerwehr – VOFF NRW) innerhalb der Freiwilligen Feuerwehr eine 
Unterstützungsabteilung. Angehörige der Unterstützungsabteilung nehmen unter ande-
rem Aufgaben der Betreuung der Jugendfeuerwehr, der Öffentlichkeitsarbeit, der Ver-
sorgung oder der Verwaltungsunterstützung sowie sonstige Aufgaben nach Festlegung 
des/der Leiter/in der Berufsfeuerwehr der Stadt Ratingen wahr. Angehörige der Unter-
stützungsabteilung nehmen in der Regel nicht am Einsatzdienst teil. Die Aufgaben für 
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Mitglieder der Unterstützungsabteilung und die jeweils zugehörigen Anforderungen 
werden durch eine interne Dienstanordnung der Feuerwehr Ratingen konkretisiert. 

    (7)  Die Freiwillige Feuerwehr Ratingen bestellt gemäß § 10 Abs. 2 VOFF NRW 
Fachberater/innen.  

§ 3 Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr Ratingen 

    (1)   Die Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr Ratingen, die Aufnahme, die 
Überleitung und das Ausscheiden richten sich nach den Vorschriften der VOFF NRW in 
der jeweils gültigen Fassung. Für die folgenden Anträge sind zwingend die entspre-
chenden Antragsformulare der Feuerwehr Ratingen zu verwenden:  

- Aufnahme in die Einsatzabteilung,  
- Aufnahme in die Jugendfeuerwehr,  
- Aufnahme in die Unterstützungsabteilung,  
- Mitwirkung in der Einsatzabteilung ab dem vollendeten 60. Lebensjahr,  
- Überleitung in die Einsatzabteilung,  
- Überleitung in die Unterstützungsabteilung,  
- Überleitung in die Ehrenabteilung. 

 
    (2)  Der Nachweis der gesundheitlichen Eignung für die Teilnahme am Einsatzdienst  

- ist bei der Aufnahme gem. § 8 Abs. 2 S. 1 VOFF NRW durch die Untersuchun-
gen G 26.2 für die Teilnahme am Einsatzdienst oder G 26.3 für die Teilnahme 
am Einsatzdienst und das Tragen von Atemschutzgeräten (Isoliergeräten) zu er-
bringen,  

- soll bis zur Vollendung des 60. Lebensjahres regelmäßig durch Untersuchungen 
G 26.2 für die Teilnahme am Einsatzdienst nachgewiesen werden bzw. ist bis zur 
Vollendung des 60. Lebensjahres durch Untersuchungen G 26.3 für die Teilnah-
me am Einsatzdienst und das Tragen von Atemschutzgeräten (Isoliergeräten) 
regelmäßig zu erbringen sowie 

- ist ab dem vollendeten 60. Lebensjahr gem. § 9 Abs. 2 VOFF NRW regelmäßig 
durch die Untersuchungen G 26.2 für die Teilnahme am Einsatzdienst oder G 
26.3 für die Teilnahme am Einsatzdienst und das Tragen von Atemschutzgeräten 
(Isoliergeräten) zu erbringen. 

    (3)  Für die Tätigkeit als Fahrzeugführer/in ist zusätzlich regelmäßig eine arbeitsme-
dizinische Untersuchung nach Fahrerlaubnisverordnung erforderlich.  

    (4)  Bei der Aufnahme ist gemäß § 8 Abs. 2 S. 2 VOFF NRW die Vorlage eines Füh-
rungszeugnisses gemäß § 30 des Bundeszentralregistergesetzes erforderlich. Betreu-
er/innen der Jugendfeuerwehr müssen zur Gewährleistung der Vorgaben in § 11 Abs. 4 
VOFF NRW i.V.m. § 72a des Achten Sozialgesetzbuchs – Kinder- und Jugendhilfe - 
jährlich ein Führungszeugnis nach §§ 30 Abs. 5 und 30a Abs. 1 des Bundeszentralre-
gistergesetzes vorlegen.  

    (5)  Die Mitgliedschaft in Ortsfeuerwehren und Sondereinheiten der Einsatzabteilung 
soll sich auf maximal zwei Einheiten beschränken.  
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    (6)  Die Mitgliedschaft in Feuerwehren des Beschäftigungsortes  richtet sich nach § 3 
Abs. 3 und 5 VOFF NRW.  
 
    (7)  Die Mitgliedschaft in der Feuerwehr Ratingen anstelle der Mitgliedschaft in der 
Wohnsitzgemeinde kommt entsprechend § 3 Abs. 2 VOFF NRW aus einsatztaktischen 
Gründen nur bei einer maximalen Fahrentfernung von 10 Minuten zwischen Wohnort 
und Standort der Ortsfeuerwehr in Betracht. Im Falle von Beamten/Beschäftigten der 
Berufsfeuerwehr Ratingen darf die Fahrentfernung vom Wohnort zum Standort der 
Sondereinheit maximal 30 Minuten betragen.  

§ 4 Stadtbrandinspektor/in der Feuerwehr Ratingen 

    (1)  Der/die „Stadtbrandinspektor/in der Feuerwehr Ratingen“ vertritt nach Maßgabe 
des BHKG die Belange der Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren gegenüber der 
Stadt Ratingen und dem/der Leiter/in der Berufsfeuerwehr.   

    (2)  Der/die „Stadtbrandinspektor/in der Feuerwehr Ratingen“ nimmt seine/ihre Auf-
gabe in der Feuerwehr Ratingen auf der Ebene eines/einer Abteilungsleiters/in wahr. 
Er/sie ist Mitglied im Einsatzführungsdienst A, in der AD-Besprechung und der Abtei-
lungsleiterbesprechung. 

    (3)  Der/die „Stadtbrandinspektor/in der Feuerwehr Ratingen“ wirkt mit an der Erstel-
lung des Brandschutzbedarfsplanes, der Personalentwicklung und der Investitionspla-
nung.  

    (4)  Der/die „Stadtbrandinspektor/in der Feuerwehr Ratingen“ repräsentiert die Feu-
erwehr Ratingen gemeinsam mit dem/der Leiter/in der Berufsfeuerwehr Ratingen.  

    (5)  Der/die „Stadtbrandinspektor/in der Feuerwehr Ratingen“ soll zum/zur Ehrenbe-
amten/in ernannt werden.  

    (6)  Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, die das 16. Lebensjahr vollendet ha-
ben, wählen aus ihren Reihen für die Dauer von sechs Jahren den/die „Stadtbrandin-
spektor/in der Feuerwehr Ratingen“ als Sprecher/in der Freiwilligen Feuerwehr durch 
eine Wahl durch Zustimmung. Eine Wiederwahl im unmittelbaren Anschluss an die 
Amtszeit ist zulässig. Nach Ablauf der Amtszeit wird der/die „Stadtbrandinspektor/in der 
Feuerwehr Ratingen“ funktionsloses Mitglied der jeweiligen Heimat-Ortsfeuerwehr.  

    (7)  Zum/zur „Stadtbrandinspektor/in der Feuerwehr Ratingen“ ist wählbar, wer über 
die notwendigen Fachkenntnisse in Einsatzführung, Stabsarbeit und Führung eines Zu-
ges oder Standortes der Freiwilligen Feuerwehr verfügt, mindestens die abgeschlosse-
ne Ausbildung „Verbandsführer/in F/BV“ nachweisen kann, in Ratingen wohnhaft ist und 
möglichst in Ratingen seinen/ihren Arbeitsplatz inne hat. Die Qualifikation „Leiter/in ei-
ner Feuerwehr FVI“ muss, wenn sie nicht bereits erworben wurde, nach Übertragung 
der Funktion „Stadtbrandinspektor/in der Feuerwehr Ratingen“ erworben werden. Kan-
didatinnen/Kandidaten haben sich mindestens fünf Wochen vor dem Termin bei 
dem/der Leiter/in der Berufsfeuerwehr zur Funktionsübernahme bereit zu erklären und 
werden in der Einladung benannt. Nicht gewählt werden können Mitglieder der Freiwilli-
gen Feuerwehr Ratingen, die gleichzeitig Bedienstete der Berufsfeuerwehr Ratingen 
(Stadtamt 37) sind.  

    (8)  Zur Wahl ist mindestens vier Wochen vor dem Termin schriftlich einzuladen. Die 
Wahlberechtigten haben je Kandidatin/Kandidat eine Ja-Stimme. Sie können eine oder 
mehrere Kandidatinnen/Kandidaten mit je einer Ja-Stimme wählen oder durch entspre-
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chende Stimmabgabe erklären, dass sie keine Kandidatin / keinen Kandidaten wählen. 
Gewählt ist, wer eine Mehrheit der gültigen Ja-Stimmen der anwesenden Wahlberech-
tigten auf sich vereint, wobei mindestens 60 % der gültigen Ja-Stimmen erforderlich 
sind. Wenn keine Kandidatin / kein Kandidat mit mindestens 60 % der gültigen Ja-
Stimmen gewählt wurde, ist ein neues Wahlverfahren erforderlich. Wenn mehrere gleich 
platzierte Kandidatinnen/Kandidaten gewählt werden, wird eine Stichwahl zwischen die-
sen durchgeführt. Die Wahlleitung obliegt dem/der Leiter/in der Berufsfeuerwehr. 

    (9)  Eine Funktion in einer Ortsfeuerwehr darf nicht gleichzeitig mit der Funktion 
„Stadtbrandinspektor/in der Feuerwehr Ratingen“ ausgeführt werden. Die durch An-
nahme der Wahl zum/zur „Stadtbrandinspektor/in der Feuerwehr Ratingen“ in der Orts-
feuerwehr frei werdende Funktion wird neu besetzt.  

§ 5 Stellvertreter/in des Stadtbrandinspektors/der Stadtbrandinspektorin  
der Feuerwehr Ratingen 

    (1)  Der/die „Stellvertretende Stadtbrandinspektor/in der Feuerwehr Ratingen“ vertritt 
den/die „Stadtbrandinspektor/in der Feuerwehr Ratingen“ mit Ausnahme der Mitglied-
schaft im Einsatzführungsdienst A. 

    (2)  Der/die ehrenamtliche „Stellvertretende Stadtbrandinspektor/in der Feuerwehr 
Ratingen“ kann auf Vorschlag des/der Leiters/in der Berufsfeuerwehr der Stadt Ratin-
gen zum Mitglied im Einsatzführungsdienst A berufen werden. 

    (3)  Der/die „Stellvertretende Stadtbrandinspektor/in der Feuerwehr Ratingen“ soll 
zum/zur Ehrenbeamten/in ernannt werden.   

    (4)  Für die Wahl des/der „Stellvertretenden Stadtbrandinspektors/in der Feuerwehr 
Ratingen“ gelten die Regelungen des § 4 Abs. 8 entsprechend.  

 

§ 6 Geschäftsführer/in der Feuerwehr Ratingen 

    (1)  Der/die Geschäftsführer/in unterstützt den/die „Stadtbrandinspektor/in der Feu-
erwehr Ratingen“ oder dessen/deren Stellvertreter/in in allen Verwaltungsangelegenhei-
ten der Freiwilligen Feuerwehr.  Hierzu zählen insbesondere die selbständige Führung 
der Personalakten, die verwaltungsmäßige Abwicklung von Maßnahmen der Personal-
gewinnung und Personalentwicklung sowie die Planung von Brandsicherheitswachen. 
Der/die Geschäftsführer/in ist zugleich die persönliche Assistenz des/der ehrenamtli-
chen Stadtbrandinspektors/in oder dessen/deren Stellvertreter/in. Der/die Geschäftsfüh-
rer/in ist dem/der Stadtbrandinspektor/in oder dessen/deren Stellvertreter/in gegenüber 
weisungsgebunden. 

    (2)  Der/die Geschäftsführer/in muss Mitglied der Feuerwehr Ratingen sein. Die Be-
stellung erfolgt nach der für diese Aufgabe erforderlichen Qualifikation durch den/die 
Leiter/in der Berufsfeuerwehr der Stadt Ratingen auf Vorschlag des/der „Stadtbrandin-
spektors/in der Feuerwehr Ratingen“. 

    (3)  Der/die Geschäftsführer/in erhält eine an der Zahl der Mitglieder der Freiwilligen 
Feuerwehr bemessene monatliche Aufwandsentschädigung von 2,52 EUR je Feuer-
wehrmitglied und Monat. Die Aufwandsentschädigung erhöht sich ab dem 01.01.2019 
jeweils zeitgleich mit dem Inkrafttreten einer Besoldungserhöhung im Öffentlichen 



27.12.2018          Amtsblatt der Stadt Ratingen Nr. 30 / 2018 Seite     232 
 

 
Dienst des Landes NRW um den Prozentsatz der prozentualen Besoldungserhöhung 
für den mittleren Dienst.  

    (4)  Der/die Geschäftsführer/in hat seinen/ihren Arbeitsplatz im Geschäftszimmer 
„des Stadtbrandinspektors/der Stadtbrandinspektorin der Feuerwehr Ratingen“ auf der 
Hauptfeuer- und Rettungswache.   

§ 7 Ausbildungskoordinator/in der Feuerwehr Ratingen 

    (1)  Der/die Ausbildungskoordinator/in und seine Vertreter/innen unterstützen den/die 
„Stadtbrandinspektor/in der Feuerwehr Ratingen“ oder dessen/deren Stellvertreter/in 
sowie den/die zuständige/n Abteilungsleiter/in und den/die zuständige/n Sachgebietslei-
ter/in in allen Ausbildungsangelegenheiten der Freiwilligen Feuerwehr.  

    (2)  Der/die Ausbildungskoordinator/in und seine Vertreter/innen sind verantwortlich 
für die Kreislehrgangsplanung und die Atemschutzübungsplanung inklusive der Bedarf-
splanung, der Verteilungsplanung der Ausbildungsplätze, der Einladung der Teilneh-
mer/innen, der Führung der Teilnahmelisten, der Bestellung der dritten neutralen Per-
son zur Lehrgangsabnahme und der Erstellung der Zeugnisse sowie der Planung der 
Lehrgangsverpflegung und der Abrechnung der Lehrgänge.  

    (3)  Der/die Ausbildungskoordinator/in und sein/e Vertreter/innen koordinieren Lehr-
gangsplätze am IdF NRW und Seminare sowie Übungen im Außengelände/in der 
Übungshalle inklusive der Bedarfs- und Verteilungsplanung der Ausbildungsplätze. Die 
Entscheidung über die Vergabe von Lehrgangsplätzen trifft der/die Leiter/in der Berufs-
feuerwehr in Abstimmung mit dem/der „Stadtbrandinspektor/in der Feuerwehr Ratin-
gen“.   

    (4)  Der/die Ausbildungskoordinator/in und sein/e Vertreter/innen koordinieren die 
Vergabe von Führerscheinausbildungen.  Die Entscheidung über die Vergabe von Füh-
rerscheinausbildungen trifft der/die Leiter/in der Berufsfeuerwehr in Abstimmung mit 
dem/der „Stadtbrandinspektor/in der Feuerwehr Ratingen“.   

    (5)  Der/die Ausbildungskoordinator/in und sein/e Vertreter/innen führen Reservie-
rungen von Räumen und Fahrzeugen für die Ausbildung durch und administrieren den 
Ausbildungsanhänger der Feuerwehr Ratingen.  

    (6)  Der/die Ausbildungskoordinator/in und seine Vertreter/innen vertreten die Feuer-
wehr Ratingen im Arbeitskreis „Ausbildung“ des Kreisfeuerwehrverbandes.  

    (7)  Die Bestellung des/der Ausbildungskoordinators/in und seiner Vertreter/innen 
erfolgt unter Berücksichtigung der für diese Aufgabe erforderlichen Qualifikation durch 
den/die Leiter/in der Berufsfeuerwehr der Stadt Ratingen auf Vorschlag des/der „Stadt-
brandinspektors/in der Feuerwehr Ratingen“. 

§ 8 Personalauswahl Leiter/Leiterin der Berufsfeuerwehr Ratingen 

    (1)  Bei der Stellenbesetzung des/der Leiters/in der Berufsfeuerwehr Ratingen wer-
den die geeigneten Bewerber/innen den Zug- und Standortführern/innen der Ortsfeuer-
wehren sowie dem/der „Stadtbrandinspektor/in der Feuerwehr Ratingen“ und des-
sen/deren Vertreter/in vorgestellt. Soweit Zug- und Standortführer/innen im Dienst der 
Berufsfeuerwehr Ratingen (Stadtamt 37) stehen, verzichten sie auf die Teilnahme an 
diesem Termin und lassen sich vertreten.  
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    (2)  Die Zug- und Standortführer/innen der Ortsfeuerwehren sowie der/die „Stadt-
brandinspektor/in der Feuerwehr Ratingen“ und dessen/deren Vertreter/in geben an-
schließend gegenüber der Verwaltung ein Votum zu jedem/jeder Bewerber/ in ab.  

§ 9 Funktionsträger der Feuerwehr Ratingen 

    (1)  Die Feuerwehr Ratingen unterscheidet fünf Führungsebenen:  
- Führungsebene D: Funktionsträger der Führungsebene D sind Staffelführer/in und 

stellvertretende/r Staffelführer/in in der Freiwilligen Feuerwehr entsprechend der 
VOFF NRW in Verbindung mit der FwDV 3 bzw. Gruppenführer/in der Berufsfeuer-
wehr. Die Funktionen Staffelführer/in und stellvertretende/r Staffelführer/in in der 
Freiwilligen Feuerwehr werden in Anwendung des § 16 Abs. 1 VOFF NRW durch 
den/die Leiter/in der Berufsfeuerwehr der Stadt Ratingen während der jährlichen 
Wehrversammlung für die Dauer von sechs Jahren übertragen. Für die Wahl gelten 
die Regelungen des § 4 Abs. 8, abweichend obliegt die Wahlleitung dem/der „Stadt-
brandinspektor/in der Feuerwehr Ratingen“ oder einem/einer bestimmten Vertre-
ter/in, wahlberechtigt sind bzw. gewählt werden können Mitglieder der Einsatzabtei-
lung der jeweiligen Ortsfeuerwehr bzw. Sondereinheit.  

- Führungsebene C: Funktionsträger der Führungsebene C sind Zugführer/in und 
stellvertretende/r Zugführer/in in der Freiwilligen Feuerwehr entsprechend der VOFF 
NRW und Wachabteilungsführer/in und stellvertretende/r Wachabteilungsführer/in 
der Berufsfeuerwehr. Die Funktionen Zugführer/in und stellvertretende/r Zugführer/in 
in der Freiwilligen Feuerwehr werden in Anwendung des § 16 Abs. 1 VOFF NRW 
durch den/die Leiter/in der Berufsfeuerwehr der Stadt Ratingen bei der jährlichen 
Wehrversammlung für die Dauer von sechs Jahren übertragen. Für die Wahl gelten 
die Regelungen des § 4 Abs. 8, abweichend obliegt die Wahlleitung dem/der „Stadt-
brandinspektor/in der Feuerwehr Ratingen“ oder einem/einer bestimmten Vertre-
ter/in, wahlberechtigt sind bzw. gewählt werden können Mitglieder der Einsatzabtei-
lung der jeweiligen Ortsfeuerwehr bzw. Sondereinheit.  

- Führungsebene B: Funktionsträger der Führungsebene B sind der/die zweite stellver-
tretende Amtsleiter/in, der/die Abteilungsleiter/in, der/die Sachgebietsleiter/in oder 
vergleichbar mit Qualifikation „Verbandsführer/in F/BV“ und „organisatorischer Lei-
ter/in Rettungsdienst OrgL“ der Berufsfeuerwehr.  

- Führungsebene A: Funktionsträger der Führungsebene A sind der/die „Stadtbrandin-
spektor/in der Feuerwehr Ratingen“, der/die Abteilungsleiter/in, der/die zweite stell-
vertretende Amtsleiter/in, der/die erste stellvertretende Amtsleiter/in und der/die 
Amtsleiter/in mit Qualifikation „Verbandsführer/in F/BV“. 

- Leiter/in der Berufsfeuerwehr als Amtsleiter/in. Der/die erste stellvertretende Amtslei-
ter/ in vertritt den/die Amtsleiter/in bei dessen/deren Abwesenheit. Der/die zweite 
stellvertretende Amtsleiter/in vertritt den/die Amtsleiter/in bei Abwesenheit des/der 
Amtsleiters/in und des/der ersten stellvertretenden Amtsleiters/in. 

    (2)  Standortführer/in der Ortsfeuerwehren:  
Die Funktionsträger Zugführer/innen der als Zug strukturierten Ortsfeuerwehren (Ein-
heitsführer im Sinne der VOFF NRW sind gleichzeitig deren Standortführer/innen.   
Besteht ein Zug aus zwei Ortsfeuerwehren, ist der/die Funktionsträger Zugführer/in 
Mitglied einer der beiden Ortsfeuerwehren und vertritt diese als Standortführer/in. 
Der/die Funktionsträger/in stellvertretende/r Zugführer/in ist Mitglied der zweiten Orts-
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feuerwehr  (stellvertretende/r Einheitsführer/in im Sinne der VOFF NRW) und vertritt 
diese als Standortführer/in.   

 
    (3)  Vertrauenspersonen der Ortsfeuerwehren und Sondereinheiten:  
- Die Mitglieder der Ortsfeuerwehren und Sondereinheiten wählen aus ihren Reihen 

gemäß § 11 Abs. 5 BHKG für die Dauer von sechs Jahren pro Einheit jeweils eine 
Vertrauensperson.  

- Für die Wahl gelten die Regelungen des § 4 Abs. 8, abweichend obliegt die Wahllei-
tung dem/der „Stadtbrandinspektor/in der Feuerwehr Ratingen“ oder einem/einer be-
stimmten Vertreter/in. 

 
    (4)  Jugendfeuerwehr:  
- Die Funktion des/der Stadtjugendfeuerwehrwarts/in und die Funktionen zweier stell-

vertretender Stadtjugendfeuerwehrwarte/innen in der Freiwilligen Feuerwehr werden 
in Anwendung des § 16 Abs. 3 VOFF NRW durch den/die Leiter/in der Berufsfeuer-
wehr der Stadt Ratingen auf Betreuer/innen der Jugendfeuerwehr aus der Einsatzab-
teilung und der Unterstützungsabteilung für die Dauer von sechs Jahren übertragen.  

- Für die Wahl gelten die Regelungen des § 4 Abs. 8, abweichend obliegt die Wahllei-
tung dem/der „Stadtbrandinspektor/in der Feuerwehr Ratingen“ oder einem/einer be-
stimmten Vertreter/in. Wahlberechtigt sind bzw. gewählt werden können Betreu-
er/innen der Jugendfeuerwehr.  

 
    (5)  Mehrfachfunktionen:  

Die Übertragung mehrerer Funktionen auf ein Mitglied der Feuerwehr ist zu vermei-
den.   

§ 10 Führungsebenen der Feuerwehr Ratingen 

Im Einsatz werden folgende Führungsebenen unterschieden:  
- Einsatzführungsdienst C (Zugführer/in). 
- Einsatzführungsdienst B (Verbandsführer/in / organisatorische/r Leiter/in Rettungs-

dienst mit Funktion zweite/r stellvertretende/r Amtsleiter/in, Abteilungsleiter/in, Sach-
gebietsleiter/in oder vergleichbar). 

- Einsatzführungsdienst A (Verbandsführer/in mit Funktion „Stadtbrandinspektor/in der 
Feuerwehr Ratingen“, „stellvertretende/r Stadtbrandinspektor/in der Feuerwehr Ra-
tingen“ soweit eine Berufung nach § 5 Abs. 2 dieser Satzung erfolgt ist, Abteilungslei-
ter/in, zweite/r stellvertretende/r Amtsleiter/in, erste/r stellvertretende/r Amtsleiter/in 
oder Amtsleiter/in). 

- Leiter/in der Berufsfeuerwehr der Stadt Ratingen als Amtsleiter/in. 

§ 11 Dienstbesprechungen  

Die Feuerwehr Ratingen führt folgende regelmäßige Dienstbesprechungen durch:  
- Zug- und Standortführerbesprechung: Die Leitung der Berufsfeuerwehr führt monatli-

che Dienstbesprechungen mit dem/der „Stadtbrandinspektor/in der Feuerwehr Ratin-
gen“, mit den Zug- und Standortführern/innen der Ortsfeuerwehren, mit dem im 
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Dienst befindlichen C- und B-Dienst der Berufsfeuerwehr und dem/der Ausbildungs-
koordinator/in durch. Die jeweils dritte Dienstbesprechung eines jeden Quartals wird 
erweitert um die Fachberater, die Führer/innen der Sondereinheiten, den/die Stadtju-
gendfeuerwehrwart/in, den/die Sprecher/in der Ehrenabteilung sowie den/die Vorsit-
zende/n oder den/die stellvertretende/n Vorsitzende/n des Fördervereins.  

- Abteilungsleiterbesprechungen: Die Abteilungsleiter/innen führen monatlich eine 
Dienstbesprechung mit ihren Sachgebietsleitern/innen durch.  

- Amtsleiterbesprechung: Der/die Amtsleiter/in führt monatlich eine Dienstbesprechung 
mit den Abteilungsleitern/innen durch. Diese dient der Abstimmung von strategischen 
Zielen sowie der Personal- und Haushaltssteuerung. 

- AD-Besprechung: Der/die „Stadtbrandinspektor/in der Feuerwehr Ratingen“ und 
der/die Amtsleiter/in stimmen sich wöchentlich ab. Schwerpunkte sind Freiwillige 
Feuerwehr und Dienstplanung. Die Abteilungsleiter/innen sind zu dieser Bespre-
chung eingeladen. 

§ 12 Aufwandsentschädigung an Führungskräfte  

Zum Ausgleich der mit dem Amt verbundenen besonderen Aufwendungen erhält der/die 
„Stadtbrandinspektor/in der Feuerwehr Ratingen“ sowie sein/ihr Stellvertreter/in eine 
monatliche Aufwandsentschädigung nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen: 
1.a Der/die „Stadtbrandinspektor/in der Feuerwehr Ratingen“ erhält eine Aufwandsent-

schädigung in Höhe von 50 % der nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe a der Verord-
nung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Aus-
schüsse (Entschädigungsverordnung) vom 19. Dezember 2007 in der jeweils gülti-
gen Fassung an Ratsmitglieder in Gemeinden mit 50.001 bis 150.000 Einwohner zu 
zahlenden Entschädigung. Die Entschädigung ist auf volle Euro aufzurunden. 

1.b Der/die „Stadtbrandinspektor/in der Feuerwehr Ratingen“ erhält zusätzlich eine 
Aufwandsentschädigung in Höhe von 45 % der nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe a 
der Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen 
und Ausschüsse (Entschädigungsverordnung) vom 19. Dezember 2007 in der je-
weils gültigen Fassung an Ratsmitglieder in Gemeinden mit 50.001 bis 150.000 
Einwohner zu zahlenden Entschädigung, da er/sie entsprechend § 3 Absatz 6 am 
Einsatzführungsdienst A in Rufbereitschaft teilnimmt. Die Entschädigung ist auf vol-
le Euro aufzurunden. 

2.a Der/die stellvertretende „Stadtbrandinspektor/in der Feuerwehr Ratingen“ erhält ei-
ne Aufwandsentschädigung in Höhe von 35 % der nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe 
a der Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen 
und Ausschüsse (Entschädigungsverordnung) vom 19. Dezember 2007 in der je-
weils gültigen Fassung an Ratsmitglieder in Gemeinden mit 50.001 bis 150.000 
Einwohner zu zahlenden Entschädigung. Die Entschädigung ist auf volle Euro auf-
zurunden. 

2.b Der/die stellvertretende „Stadtbrandinspektor/in der Feuerwehr Ratingen“ erhält zu-
sätzlich eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 45 % der nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 
Buchstabe a der Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler 
Vertretungen und Ausschüsse (Entschädigungsverordnung) vom 19. Dezember 
2007 in der jeweils gültigen Fassung an Ratsmitglieder in Gemeinden mit 50.001 
bis 150.000 Einwohner zu zahlenden Entschädigung, wenn er/sie entsprechend § 3 
Absatz 6 am Einsatzführungsdienst A in Rufbereitschaft teilnimmt. Die Entschädi-
gung ist auf volle Euro aufzurunden. 
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§ 13 Ersatz von Verdienstausfall an beruflich selbständige Angehörige der Feu-

erwehr 

    (1)  Beruflich selbständige Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Ratingen haben 
Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalles, der ihnen durch die Teilnahme an Einsät-
zen, Übungen, Lehrgängen und sonstigen Veranstaltungen auf Anforderung der Stadt 
Ratingen entsteht. Nicht erstattungsfähig ist der Verdienst, der außerhalb der regelmä-
ßigen Arbeitszeit hätte erzielt werden können. 

    (2)  Der Verdienstausfall wird für jede volle Stunde der versäumten regelmäßigen 
Arbeitszeit vergütet, wobei die letzte angefangene Stunde voll zu rechnen ist. Die re-
gelmäßige Arbeitszeit ist individuell zu ermitteln. 

    (3)  Als Ersatz des Verdienstausfalles wird der Regelstundensatz gezahlt, der nach 
der jeweils gültigen Hauptsatzung der Stadt Ratingen an Rats- und Ausschussmitglie-
der zu zahlen ist. 

    (4)  Anstelle des Regelstundensatzes wird auf Antrag eine Verdienstausfallpauschale 
je Stunde gezahlt, wenn ein den Regelstundensatz übersteigender Verdienstausfall 
glaubhaft gemacht wird. Die Glaubhaftmachung erfolgt durch schriftliche Versicherung 
anhand geeigneter Unterlagen. Die Verdienstaufallpauschale darf den in der jeweils 
gültigen Hauptsatzung der Stadt Ratingen für Rats- und Ausschussmitglieder festgeleg-
ten Höchstbetrag nicht übersteigen. 

§ 14 Lohnfortzahlung  

Den privaten Arbeitgebern/Arbeitgeberinnen wird gemäß § 21 BHKG eine Zulage von 
25 % auf durch die Gemeinde zu ersetzende Arbeitsentgelte oder Dienstbezüge ge-
währt. 

§ 15 Wehrversammlung 

Die Feuerwehr Ratingen führt jährlich eine Versammlung der Wehr durch. In dieser 
Wehrversammlung erstatten der/die Leiter/in der Berufsfeuerwehr und der/die „Stadt-
brandinspektor/in der Feuerwehr Ratingen“ einen Bericht über das abgelaufene Jahr 
und führen die Ehrungen, Ernennungen und Beförderungen von ehrenamtlichen Ange-
hörigen der Feuerwehr gemäß der Laufbahnverordnung der Freiwilligen Feuerwehr 
durch. 

§ 16 Ehrenzeichen der Feuerwehr Ratingen 

    (1)  Mit dem Ehrenzeichen der Feuerwehr Ratingen werden sowohl Angehörige der 
Feuerwehr Ratingen als auch Persönlichkeiten, welche die Feuerwehr Ratingen außer-
gewöhnlich gefördert haben, geehrt. 

    (2)  Für die Beantragung des Ehrenzeichens der Feuerwehr Ratingen ist das vorge-
fertigte Antragsformular zu verwenden. Der Antrag ist zu begründen und spätestens 
zwölf Wochen vor der Verleihung an die Feuerwehr Ratingen zu Händen des/der 
„Stadtbrandinspektors/in der Feuerwehr Ratingen“ zu richten.  

    (3)  Das Geschäftszimmer der Freiwilligen Feuerwehr pflegt ein Verzeichnis der An-
träge und der ausgesprochenen Ehrungen. Abschriften verliehener Urkunden werden 
zu den jeweiligen Personalakten genommen. 
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    (4)  Das Ehrenzeichen der Feuerwehr Ratingen wird verliehen 

– für hervorragende Leistungen im aktiven Dienst in der Feuerwehr Ratingen und/oder  
– für besondere Leistungen in der Pflege des Miteinanders der aktiven und inaktiven 

Angehörigen der Feuerwehr Ratingen und/oder  
– für die besondere Förderung der Feuerwehr Ratingen.  

    (5)  Das Ehrenzeichen der Feuerwehr Ratingen wird nicht allein aufgrund langjähriger 
Zugehörigkeit zur Feuerwehr verliehen. Maßgebend für die Verleihung des Ehrenzei-
chens sind Verdienst und Würdigkeit.  

    (6)  Das Ehrenzeichen der Feuerwehr Ratingen in Silber kann jährlich an drei Perso-
nen verliehen werden. Die Verleihung des Ehrenzeichens der Feuerwehr Ratingen in 
Gold ist jährlich auf eine Person begrenzt; es kann frühestens fünf Jahre nach der Ver-
leihung des silbernen Ehrenzeichens verliehen werden. Eine Abweichung von dieser 
Regelung ist nur im begründeten Einzelfall zulässig.  

    (7)  Der/die „Stadtbrandinspektor/in der Feuerwehr Ratingen“ stellt die ihm/ihr zuge-
leiteten Anträge in der Dienstbesprechung der Führungsebene A vor. Über die Verlei-
hung der Ehrenzeichen entscheidet der Rat der Stadt Ratingen auf Vorschlag der Mit-
glieder der Dienstbesprechung der Führungsebene A. 

    (8)  Das Ehrenzeichen wird während der Wehrversammlung durch den/die Bürger-
meister/in oder dessen/deren Stellvertreter/in verliehen. 

    (9)  Der Rat der Stadt Ratingen entscheidet über den Entzug des Ehrenzeichens, 
wenn sich der/die Träger/in unwürdig verhält oder ein Dienstvergehen im Sinne des § 
21 VOFF NRW begeht.  

§ 17 Kreisfeuerwehrverband 

Die Feuerwehr Ratingen strebt uneingeschränkt die Fortsetzung der bisherigen Mit-
gliedschaft im Kreisfeuerwehrverband Mettmann an.  

§ 18 Feuerwehr-Rente 

Die Stadt Ratingen gewährt den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr eine Zuwen-
dung in Form einer Rente. Einzelheiten regelt die Richtlinie über Zuwendungen an die 
im Einsatzdienst stehenden ehrenamtlichen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Ra-
tingen zu einer privaten Rentenversicherung mit Kapitalwahlrecht.  

§ 19 Satzungsänderungen 

    (1)  Änderungen, Ergänzungen oder die Aufhebung der Satzung können auch auf 
Antrag der Zug- und Standortführer/innen sowie des/der Stadtjugendfeuerwehrwarts/in 
durch den Rat der Stadt Ratingen beschlossen werden und sind dem/der Bürgermeis-
ter/in in Form einer Vorlage zur Entscheidung im Stadtrat vorzulegen.  

    (2)  Für Änderungen, Ergänzungen oder die Aufhebung der Satzung ist eine Mehrheit 
von zwei Dritteln der ernannten Zug- und Standortführer/innen erforderlich. Zur Be-
schlussfassung ist mindestens vier Wochen vor dem Termin schriftlich einzuladen. Mit 
der Einladung ist die zu ändernde Vorschrift in alter und neuer Fassung sowie eine Er-
läuterung und Begründung hierzu bekanntzugeben.   
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BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG 
        
 
Die vom Rat der Stadt Ratingen in seiner Sitzung am 27.11.2018 beschlossene 4. Än-
derung der Satzung über die Struktur der Feuerwehr Rattingen  wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung NRW beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung (Öffentliche Bekanntmachung) nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn, 

1. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes   
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

2. diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
3. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
4. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Ratingen vorher      

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
ORS-Nr. 760 
 
Ratingen, den  03.12.2018 
 
 
 
Klaus Pesch 
Bürgermeister 
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68 Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Ratingen 
 
XXXIII. Nachtrag zur Satzung über die Gebühren für die Benutzung der Kranken-
transport- und Rettungswagen der Stadt Ratingen 
 

vom 20.12.2018 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666 / SGV. 
NRW.2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90), 
der §§ 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
vom 21. Oktober 1969 (GV. NW. S. 712 / SGV. NRW. 610), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 15. Dezember 2016 (GV. NRW. S. 1150), hat der Rat der Stadt Ratingen in 
seiner Sitzung am 18.12.2018 den folgenden XXXIII. Nachtrag zur Satzung über die 
Gebühren für die Benutzung der Krankentransport- und Rettungswagen der Stadt Ra-
tingen beschlossen: 

I. 
§ 2 Abs. 1, 2 und 5 erhält folgende Fassung: 

 § 2 
 
(1) 

 
Transport von Notfallpatienten (Rettungstransport) von den Standorten im 
Stadtgebiet Ratingen/ Heiligenhaus  

  
1.1 

 

 
Beförderung einer Person im Stadtgebiet Ratingen/ Hei-
ligenhaus  
 

 
649,00 Euro 

 1.2 Beförderung einer Person über das Stadtgebiet Ratin-
gen/ Heiligenhaus hinaus 
 

649,00 Euro 

  außerhalb ab Stadtgrenze je km (Hin- und Rückfahrt) 3,00 Euro 
    
 
(2) 

 
Krankentransport (Nichtnotfallpatienten) von den Standorten im Stadtgebiet 
Ratingen/ Heiligenhaus 

  
2.1 

 
Beförderung einer Person im Stadtgebiet 

 
209,00 Euro 

  
2.2 

 
Beförderung einer Person über das Stadtgebiet hinaus 
 

 
209,00 Euro 

  außerhalb ab Stadtgrenze je km (Hin- und Rückfahrt) 3,00 Euro 
  

2.3 
 
Bei ambulanter Behandlung einschließlich Wartezeit 
für Hin- und Rückfahrt je 

 
209,00 Euro 

  
2.4 

 
Wartegebühren 
Die ersten 15 Minuten sind gebührenfrei. 
Von der 16. bis 30. Minute und für jede weitere ange-
fangene halbe Stunde 

 
3,00 Euro 

 
(5) 

 
Ist der Krankentransport- oder Rettungstransportwagen auf 

 
188,00 Euro 
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Anforderung ausgefahren aber nicht benutzt bzw. in An-
spruch genommen worden, so werden 90% der Gebühren 
nach Absatz 2, Ziffer 2.1, erhoben. Das sind 

 
II. 

 
Dieser Nachtrag tritt ab 1. Januar 2019 in Kraft. 
 
 
 
 
 

BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG 
        
 
Der vom Rat der Stadt Ratingen in seiner Sitzung am 18.12.2018 beschlossene XXXIII. 
Nachtrag zur Satzung über die Gebühren für die Benutzung der Krankentransport- und 
Rettungswagen der Stadt Ratingen (ORS-Nr. 767) wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 

Es wird darauf hingewiesen (§ 7 Abs. 6 GO NRW), dass eine Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666 / SGV. NRW. 
2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom  23. Januar 2018  (GV. NRW. S. 90), gegen 
diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Verkündung (Öffentliche Bekannt-
machung) nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei-
geverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Ratingen vorher 
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
 
ORS-Nr. 767 
 
 
Ratingen, den 20.12.2018 
 
 
Klaus Pesch 
Bürgermeister 
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69 Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Ratingen 

Ordnungsbehördliche Verordnung über die Rattenbekämpfung im Stadtgebiet 
Ratingen 

vom 20.12.2018 

Aufgrund des § 27 Abs. 1 des Gesetzes über den Aufbau und Befugnisse der Ord-
nungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz – OBG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 13.05.1980 (GV.NRW. S. 528), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Geset-
zes vom 02.10.2014 (GV.NRW. S. 622) und des § 17 Abs. 2 des Gesetzes zur Verhü-
tung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzge-
setz – IfSG) vom 09.06.2000 in der Fassung der Bekanntmachung vom 20.07.2000 
(BGBl. I S. 1045), jeweils in der zum Erlass dieser Verordnung geltenden Fassung, wird 
von der Stadt Ratingen als örtliche Ordnungsbehörde gemäß Ratsbeschluss vom 
18.12.2018 für das Gebiet der Stadt Ratingen folgende Ordnungsbehördliche Verord-
nung erlassen: 

 

§ 1 

Begriffsbestimmung 

Ratten im Sinne dieser Verordnung sind Wanderratten (Rattus norvegicus) und Haus-
ratten (Rattus rattus).  

§ 2 

Verpflichtete 

(1) Zur Duldung und Durchführung von Rattenbekämpfungsmaßnahmen sind verpflich-
tet, die  

1. Eigentümer der Grundstücke  

und soweit ihre Verfügungsberechtigung reicht,  

2. die sonstigen zur Nutzung und zum Gebrauch der Grundstücke dinglichen Berechtig-
ten,  

3. die Mieter, Pächter und sonstigen zur Nutzung und zum Gebrauch der Grundstücke 
schuldrechtlich Berechtigten.  

(2) Die gleiche Verpflichtung trifft die bei Wohnungseigentumsgemeinschaften bestell-
ten Verwalter. 

(3) Personen, die dauernd oder zeitweilig außerstande sind, ihre Pflichten nach dieser 
Verordnung wahrzunehmen, haben dafür zu sorgen, dass die Pflichten von Dritten er-
füllt werden. 
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§ 3 

Städtische Bekämpfungsmaßnahmen 

(1) Die Stadt Ratingen führt zur Abwehr der durch Ratten drohenden Gefahren und 
Schäden im Gebiet der Stadt Ratingen Bekämpfungsmaßnahmen in den städtischen 
Abwasseranlagen (Kanalisation) und auf öffentlichen Flächen im Eigentum der Stadt 
Ratingen durch.  

(2) Die Verpflichteten im Sinne des § 2 müssen die erforderlichen Maßnahmen, die 
auch auf ihren Grundstücken im Zusammenhang mit Maßnahmen nach Abs. 1 erforder-
lich sind, dulden. Die Duldungspflicht erstreckt sich auf alle Örtlichkeiten, an denen 
Maßnahmen zur Rattenbekämpfung getroffen werden, insbesondere auf Kellerräume 
und Verschläge, Böden, Speicher, Gruben, Gärten, Stallungen und Lagerplätze.  

(3) Die gleiche Verpflichtung obliegt den Unterhaltungspflichtigen von Flüssen, Teichen, 
Bächen, Abwasserkanälen, Gräben, Eisenbahnkörpern u.ä. und die Baulastträger von 
Flüssen und Bächen, Abwässer- und Kabelkanälen sowie Straßen.  

(4) Die Kosten der Bekämpfungsmaßnahmen auf öffentlichen Flächen werden von der 
Stadt getragen. Die Kosten der Kanalbelegung werden in den Kanalgebühren berück-
sichtigt.  

§ 4 

Meldepflicht 

(1) Die Verpflichteten nach § 2 haben jeden Rattenbefall und seinen Umfang sowie An-
zeichen für das Bestehen eines Rattenbefalls, wie etwa das Auffinden von Rattenkot 
oder Rattenbauten, im öffentlichen Raum und auf ihren Grundstücken der örtlichen 
Ordnungsbehörde unverzüglich anzuzeigen.  

(2) Besteht der dringende Verdacht eines Rattenbefalls, so kann die zuständige Behör-
de den Umfang selbst feststellen oder durch ein Fachunternehmen feststellen lassen. 
Die Verpflichteten nach § 2 haben diese Gefahrerkundungsmaßnahmen zu dulden.  

(3) Die Behörde kann die Kosten der Gefahrerkundung nach Absatz 2 dem Verpflichte-
ten aufgeben, wenn trotz erfolgter Maßnahmen nach § 5 weiterhin ein dringender Be-
fallsverdacht besteht.  

§ 5 

Bekämpfung der Ratten durch die Verpflichteten 

(1) Die Verpflichteten nach § 2 haben den nach § 4 Abs. 1 gemeldeten Rattenbefall auf 
ihrem Grundstück auf eigene Kosten und unverzüglich durch einen von ihnen zu beauf-
tragenden Fachbetrieb der Schädlingsbekämpfung oder durch geeignete Eigenmaß-
nahmen zu bekämpfen und die Maßnahmen und deren Ergebnisse der örtlichen Ord-
nungsbehörde auf Verlangen nachzuweisen.  
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(2) Kadaver sind fachgerecht zu entsorgen, nicht angenommene Giftköder nach Ab-
schluss der Schädlingsbekämpfung unverzüglich wieder zu entfernen.  

(3) Im Rahmen der Eigenbekämpfung sind die für die Verwendung des jeweiligen Mit-
tels festgelegten Risikominderungsmaßmaßnahmen (RMM) zu berücksichtigen. Wirk-
stoffe aller Art dürfen nur in verdeckter Auslage in Sicherheitsköderstationen verwendet 
werden.  

§ 6 

Vorbeugende Maßnahmen 

(1) Alle Ansammlungen von Müll und Gerümpel, die das Entstehen von Rattenherden 
begünstigen, sind von den Verpflichteten nach § 2 zu vermeiden oder unverzüglich zu 
beseitigen. Die offene Lagerung von Lebensmitteln, Lebensmittelresten, Tierfutter, 
Fäulnisprodukten und Unrat auf Grundstücken ist verboten.  

(2) Handels-, Gewerbe-, Industrie- und Landwirtschaftsbetriebe haben die der Aufbe-
wahrung von Verarbeitungsprodukten, Erzeugnissen und Handelswaren dienenden 
Plätze und Räume so einzurichten und zu nutzen, dass die Anlockung und Ansiedlung 
von Ratten vermieden wird.  

(3) Wenn Rattenbefall festgestellt worden ist, sind unverzüglich bauliche Mängel, die 
den Aufenthalt von Ratten begünstigen oder den Zugang der Ratten in Gebäude er-
leichtern, zu beseitigen. Keller und Dachluken sind durch engmaschige Gitter zu si-
chern, Lücken und Löcher im Mauerwerk abzudichten sowie schadhafte Abwasserlei-
tungen instand zu setzen.  

(4) Eigenkompostierung auf dem Grundstück kann bei festgestelltem Rattenbefall be-
fristet ausgesetzt oder dauerhaft untersagt werden.  

§ 7 

Einzelmaßnahmen der Ordnungsbehörde 

Einzelmaßnahmen der Ordnungsbehörde aufgrund des Ordnungsbehördengesetzes 
und des Infektionsschutzgesetzes, mit denen dem Einzelnen die Verpflichtung zur Rat-
tenbekämpfung auferlegt wird, werden von dieser Verordnung nicht berührt.  

§ 8 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

1. die Mitwirkungs- und Duldungspflichten nach § 3 Abs. 2 nicht oder ungenügend er-
füllt,  

2. der Anzeigepflicht nach § 4 Abs. 1 nicht nachkommt,  

3. die erforderlichen Gefahrerkundungsmaßnahmen nach § 4 Abs. 2 nicht duldet,  
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4. die Bekämpfungsmaßnahmen nach § 5 unterlässt,  

5. den Nachweis über getroffene Maßnahmen und deren Ergebnisse gegenüber der 
Ordnungsbehörde nach § 5 Abs. 1 nicht führt,  

6. die vorbeugenden Maßnahmen nach § 6 unterlässt.  

(2) Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 1 können mit einer Geldbuße von bis zu 1.000 Eu-
ro geahndet werden, sofern sie nicht nach Bundes- oder Landesrecht mit einer Strafe 
oder Geldbuße bedroht sind.  

(3) Zuständige Behörde für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten ist die örtliche Ord-
nungsbehörde.  

§ 9 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 01. Januar 2019 in Kraft.  

 

Ratingen, den 20.12.2018 
 
Stadt Ratingen 
als örtliche Ordnungsbehörde 
 
 
 
(Pesch) 
Bürgermeister 
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70 Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Ratingen 

Bebauungsplan W 409 „Glücksstätten Berliner Platz und Umgebung“ 
Bebauungsplan wird aufgestellt 
 
Der Rat der Stadt Ratingen hat in seiner Sitzung am 18.12.2018 für das im Folgenden 
näher bezeichnete Gebiet gemäß § 2 (1) BauGB in Verbindung mit § 13a BauGB die 
Aufstellung eines einfachen Bebauungsplanes, der die Art der baulichen Nutzung re-
gelt, beschlossen. 
Der Bebauungsplan erhält die Bezeichnung W 409 „Glücksstätten Berliner Platz und 
Umgebung“. 
Das Plangebiet wird gebildet aus den Flurstücken und Flurstücksteilen, die sich inner-
halb des Geltungsbereiches befinden, welcher dieser Bekanntmachung beigefügt ist. Er 
ist identisch mit dem Bebauungsplan E 135 - 4. Änderung „Berliner Platz“. 
Eine Umweltprüfung gemäß § 2 (4) BauGB wird nicht durchgeführt, da der Bebauungs-
plan entsprechend § 13a BauGB im vereinfachten Verfahren durchgeführt wird. 
 
 

BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG 
 
Die vorstehende vom Rat der Stadt Ratingen in seiner Sitzung am 18.12.2018 be-
schlossene Aufstellung des Bebauungsplanes wird hiermit gemäß § 2 Absatz 1 BauGB 
öffentlich bekannt gemacht.  
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666/SGV. 2023), zuletzt geändert durch Arti-
kel 15 des Gesetzes vom 23.01.2018 (GV. NRW. S. 90), gegen Satzungen, sonstige 
ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit 
ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-

fahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungs-

plan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
Die Form der öffentlichen Bekanntmachung im Sinne des § 7 Absatz 7 der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen ist gemäß § 17 Absatz 1 Satz 1 der Haupt-
satzung der Stadt Ratingen wie folgt festgelegt: Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt 
Ratingen.  
 
 
Ratingen, den 20.12.2018 
 
(Klaus Pesch) 
Bürgermeister 
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71 Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Ratingen  
 
Bebauungsplan M 410 „Glücksstätten Düsseldorfer Straße/Bechemer Stra-
ße/Beamtengäßchen/Wallstraße“ 
Bebauungsplan wird aufgestellt 
 
Der Rat der Stadt Ratingen hat in seiner Sitzung am 18.12.2018 für das im Folgenden 
näher bezeichnete Gebiet gemäß § 2 (1) BauGB in Verbindung mit § 13a BauGB die 
Aufstellung eines einfachen Bebauungsplanes, der die Art der baulichen Nutzung re-
gelt, beschlossen. 
Der Bebauungsplan erhält die Bezeichnung M 410 „Glücksstätten Düsseldorfer Stra-
ße/Bechemer Straße/Beamtengäßchen/Wallstraße“. 
Das Plangebiet wird gebildet aus den Flurstücken und Flurstücksteilen die sich inner-
halb des Geltungsbereiches befinden, welcher dieser Bekanntmachung beigefügt ist. 
Der Geltungsbereich ist identisch mit dem Geltungsbereich des Bebauungsplans M 3a 
S2/S3, 1. Änderung. 
Eine Umweltprüfung gemäß § 2 (4) BauGB wird nicht durchgeführt, da der Bebauungs-
plan entsprechend § 13a BauGB im vereinfachten Verfahren durchgeführt wird. 
 
 

BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG 
 
Die vorstehende vom Rat der Stadt Ratingen in seiner Sitzung am 18.12.2018 be-
schlossene Aufstellung des Bebauungsplanes wird hiermit gemäß § 2 Absatz 1 BauGB 
öffentlich bekannt gemacht.  
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666/SGV. 2023), zuletzt geändert durch Arti-
kel 15 des Gesetzes vom 23.01.2018 (GV. NRW. S. 90), gegen Satzungen, sonstige 
ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit 
ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,  
 
e) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-

fahren wurde nicht durchgeführt, 
f) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungs-

plan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
g) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
h) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
Die Form der öffentlichen Bekanntmachung im Sinne des § 7 Absatz 7 der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen ist gemäß § 17 Absatz 1 Satz 1 der Haupt-
satzung der Stadt Ratingen wie folgt festgelegt: Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt 
Ratingen.  
 
Ratingen, den 20.12.2018 
 
(Klaus Pesch) 
Bürgermeister 
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72 Öffentliche Bekanntmachung der Stadtwerke Ratingen GmbH 
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